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Betreff:    Integriertes Flächenwidmungs- und Bebauungsplanverfahren 
„Trattensiedlung“

K u n d m a c h u n g

Gemäß den Bestimmungen der §§ 48 bis 52 des Kärntner Raumordnungs-
gesetzes 2021 - K-ROG 2021, LGBl.Nr. 59/2021, in der Fassung vom 27.07.2021, 
wird hiermit kundgemacht, dass beabsichtigt ist, die integrierte 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung „Trattensiedlung“ zu erlassen.

Der Verordnungsentwurf „Trattensiedlung“ sowie sämtliche planliche 
Darstellungen und sonstige Unterlagen liegen in der Gemeinde Lendorf, in der 
Zeit 

vom 07.03.2023 bis 04.04.2023

im Gemeindeamt während der Amtsstunden sowie auf der Homepage der 

Gemeinde Lendorf (http://www.lendorf.at) zur allgemeinen Einsichtnahme auf.

Bearbeiter:  Mag.(FH) Michael Oberdünhofen
Tel.: 04762/2264-22-

Fax: +43(0)4762/2264 4
E-Mail: lendorf@ktn.gde.at

GZ: B-2023-1286-00037
Lendorf, am 06.03.2023

http://www.lendorf.at


Jedermann ist berechtigt, während der vierwöchigen Auflagefrist schriftlich 

begründete Einwendungen gegen den kundgemachten Entwurf bei der 

Gemeinde Lendorf einzubringen. Die Einwendungen werden durch den 

Gemeinderat bei der Behandlung der einzelnen Anträge in Erwägung gezogen.

Die Bürgermeisterin:

Marika Lagger-Pöllinger

Angeschlagen am: ... 07.03.2023…

Abgenommen am: ...                     …

Veröffentlicht auch im Internet auf der Homepage www.lendorf.at 

http://www.lendorf.at
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